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 Veröffentlicht am 27.08.1999

Norm

WRG §15 Abs1

Rechtssatz

Neben dem Anspruch auf Entgelt für die Benützung von Seegrundstücken oder Seeufergrundstücken ist ein Begehren

auf angemessene Entschädigung des Fischereiberechtigten wegen nachteiliger Folgen für die Fischwässer auch bei

Identität von Grundeigentümer und Fischereiberechtigtem möglich.
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